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569. Bundesgesetz: Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 1979
(NR: GP XV RV 885 AB 934 S. 95. BR: AB 2435 S. 417.)

570. Bundesgesetz: Änderung des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes
(NR: GP XV RV 875 AB 931 S. 95. BR: AB 2432 S. 417.)

571. Bundesgesetz: Änderung des Katastrophenfondsgesetzes
(NR: GP XV IA 134/A AB 938 S. 95. BR: AB 2436 S. 417.)

572. Bundesgesetz: Veräußerungen von unbeweglichem Bundesvermögen
(NR: GP XV RV 919 AB 939 S. 95.)

573. Bundesgesetz: Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981
(NR: GP XV RV 859 AB 927 S. 95. BR: AB 2452 S. 417.)

569. Bundesgesetz vom 9. Dezember 1981,
mit dem das Finanzausgleichsgesetz 1979 geän-

dert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Finanzausgleichsgesetz 1979, BGBl.
Nr. 673/1978, wird wie folgt geändert:

1. § 8 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 8. (1) Die Erträge der im § 7 Abs. 1 angeführ-
ten gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Aus-
nahme des Kulturgroschens, der Energiever-
brauchsabgabe und der Spielbankabgabe werden
zwischen dem Bund, den Ländern (Wien als Land)
und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) in fol-
gendem Hundertsatzverhältnis geteilt:

2. Im § 8 Abs. 2 2 7 hat der erste Satz zu lauten:

„7. bei der Mineralölsteuer wird zunächst hin-
sichtlich von 4,086 Hundertteilen ein Vorzugsanteil

von einem Viertel zugunsten der Länder Burgen-
land, Niederösterreich und Steiermark ausgeschie-
den."

3. Im § 8 Abs. 2 Z 7 hat der letzte Satz zu lauten:

„Die übrigen 4,552 Hundertteile der Länder und
die 2,803 Hundertteile der Gemeinden werden
nach dem vorstehenden Schlüssel — jedoch ohne
Ausscheidung eines Vorzugsanteiles — aufgeteilt;"

4. Im § 8 Abs. 2 hat Z 8 zu entfallen. Der bishe-
rige Wortlaut der Z 9 ist als „Z 8" zu bezeichnen.

5. Dem § 8 Abs. 8 ist folgender Abs. 9 anzufü-
gen:

„(9) Der Reinertrag der Spielbankabgabe ist auf
den Bund, auf die Länder (Wien als Land) und auf
die Gemeinden (Wien als Gemeinde) aufzuteilen.
Die Aufteilung auf die Länder und Gemeinden hat
hiebei nach dem örtlichen Aufkommen zu erfolgen,
wobei die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der
Spielbankabgabe ausschließlich auf jene Gemein-
den zu beschränken ist, in denen eine Spielbank
betrieben wird. Es erhalten der Bund 60 vH, die
Länder 5 vH und die Gemeinden 35 vH bis zu
einem jährlichen Aufkommen je Gemeinde von
10 Millionen Schilling; von dem darüber liegenden
Aufkommen erhalten der Bund 70 vH, die Länder
15 vH und die Gemeinden 15 vH."

6. Im § 21 Abs. 1 hat der Einleitungssatz zu lau-
ten:

„(1) Der Bund gewährt den Ländern und
Gemeinden die nachstehenden Zweckzuschüsse,
wenn die empfangenden Gebietskörperschaften
eine Grundleistung mindestens in der Höhe des
Zweckzuschusses erbringen:"
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7. Im § 21 Abs. 1 Z 4 hat am Ende des letzten
Satzes an die Stelle des Punktes ein Strichpunkt zu
treten;

dem § 21 Abs. 1 ist folgende Z 5 anzufügen:

„5. Gemeinden, in denen eine Spielbank betrie-
ben wird, einen Zuschuß von je 1 Million S jährlich
zur Förderung der Qualität des örtlichen Fremden-
verkehrs, soweit dadurch eine Hebung des Auf-
kommens an der Spielbankabgabe erreicht werden
kann. Der Zweckzuschuß ist den Gemeinden
(Wien als Gemeinde) bis längstens 1. Juli jeden Jah-
res zu überweisen. Anträge auf Gewährung eines
Zweckzuschusses sind von den Gemeinden bis
längstens 31. März eines jeden Jahres dem Bundes-
ministerium für Finanzen zu übermitteln."

Artikel II

(1) Artikel I Z 1 hinsichtlich des Aufteilungs-
schlüssels für die Mineralölsteuer sowie Artikel I
Z 2 und 3 treten mit 1. März 1982 in Kraft.

(2) Artikel I Z 1 mit Ausnahme des Aufteilungs-
schlüssels für die Mineralölsteuer sowie Artikel I
Z 4 bis 7 treten mit 1. Jänner 1983 in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky

570. Bundesgesetz vom 9. Dezember 1981,
mit dem das Abgabenverwaltungsorganisa-

tionsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz
(AVOG), BGBl. Nr. 18/1975, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 337/1981 wird wie folgt
geändert:

1. Im § 14 Abs. 4 Z 1 ist der Ausdruck „Grenz-
zollämter" durch den Ausdruck „Zollämter" zu
ersetzen.

2. Die Anlage 2 zum AVOG, Abschnitt G, wird
wie folgt geändert:

a) Die Worte „Zollamt Dornbirn in Dornbirn,"
haben zu entfallen.

b) Nach den Worten „Zollamt Lustenau in
Lustenau" ist statt des Punktes ein Beistrich
zu setzen und einzufügen: „Zollamt Wolfurt
in Wolfurt mit Zweigstelle Post in Dorn-
birn."

3. In der Anlage 3 zum AVOG, Abschnitt D, ist
nach den Worten „Zollamt Radipaß in Großradi"

statt des Strichpunktes ein Beistrich zu setzen und
einzufügen: „Zollamt Sicheldorf in Sicheldorf;".

Artikel II

Der Dienstbetrieb des Zollamtes Wolfurt (samt
Zweigstelle Post in Dornbirn) wird mit 1. Dezem-
ber 1981 aufgenommen. Das Zollamt Wolfurt hat
die bis zur Schließung des Zollamtes Dornbirn
(samt Zweigstelle Post) dort angefallenen Amtsge-
schäfte zu Ende zu führen.

Artikel III

Mit dem Inkrafttreten des Art. I Z 3 tritt die Ver-
ordnung des Bundesministers für Finanzen vom
24. August 1981, BGBl. Nr. 402, betreffend die
Errichtung des Zollamtes Sicheldorf außer Kraft.

Artikel IV

Art. I Z 2 lit. a tritt mit 1. Dezember 1981, alle
übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes tre-
ten mit 20. November 1981 in Kraft.

Artikel V

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky

571. Bundesgesetz vom 9. Dezember 1981,
mit dem das Katastrophenfondsgesetz geän-

dert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Katastrophenfondsgesetz, BGBl.

Nr. 207/1966, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 10/1969, 441/1969, 369/1970,
310/1971, 409/1972, 444/1972, 386/1973,
470/1974 und 570/1978 und der Kundmachung
BGBl. Nr. 142/1973 wird wie folgt geändert:

1. Im § 2 Abs. 1 ist die Jahreszahl „1982" durch
die Jahreszahl „1985" zu ersetzen.

2. Im Einleitungssatz des § 3 Abs. 1 tritt an die
Stelle der Jahreszahl „1981" die Jahreszahl „1984".

3. Im § 3 Abs. 1 lit. e ist die Jahreszahl „1981"
durch die Jahreszahl „1984" zu ersetzen.

4. Im § 3 Abs. 1 lit. i tritt an die Stelle der Jahres-
zahl „1980" die Jahreszahl „1983".

5. Dem § 3 Abs. 2 erster Absatz ist folgender
Satz anzufügen:

„Den Ländern können bei Bedarf unter Anrech-
nung auf den zu erwartenden Bundeszuschuß Vor-
schüsse geleistet werden."
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6. Der bisherige Wortlaut des § 3 Abs. 2 zweiter
Absatz ist als „(3)" zu bezeichnen.

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1982 in
Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky

572. Bundesgesetz vom 9. Dezember 1981
über die Veräußerungen von unbeweglichem

Bundesvermögen

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen ist zu
nachstehenden Verfügungen über unbewegliches
Bundesvermögen zu folgenden Schätzwerten
ermächtigt:

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky

573. Bundesgesetz vom 9. Dezember 1981
über den Kunstförderungsbeitrag (Kunstförde-

rungsbeitragsgesetz 1981)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Die Inhaber einer unbefristeten Rund-
funk-Hauptbewilligung haben an den Bund jährlich
eine Abgabe in der Höhe von 40,— S zu entrichten
(Kunstförderungsbeitrag).

(2) Der Kunstförderungsbeitrag ist eine gemein-
schaftliche Bundesabgabe (§ 6 Z 2 lit. a des Finanz-
Verfassungsgesetzes 1948). Der um die Einhe-
bungsvergütung verminderte Abgabenertrag ist
zwischen dem Bund und den Ländern im Verhält-
nis 70:30 aufzuteilen. Die Aufteilung auf die einzel-
nen Länder hat nach der Volkszahl (§ 8 Abs. 3
erster und zweiter Satz des Finanzausgleichsgeset-
zes 1979, BGBl. Nr. 673/1978) zu erfolgen.

(3) Die Post- und Telegraphenverwaltung ist
berechtigt, als Vergütung für die Einhebung 4 vH
des Gesamtbetrages der eingehobenen Kunstförde-
rungsbeiträge einzubehalten.

(4) 85 vH des Erträgnisses aus dem Bundesanteil
am Kunstförderungsbeitrag sind vom Bundesmini-
ster für Unterricht und Kunst, das restliche Erträg-
nis ist vom Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung für Zwecke der Kunstförderung zu ver-
wenden.

§ 2. (1) Zur Beratung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst und des Bundesministers für
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Wissenschaft und Forschung über die Verwendung
des Kunstförderungsbeitrages ist ein Beirat einzu-
richten, der aus einem vom Bundesminister für
Unterricht und Kunst bestellten Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter und aus 20 Mitgliedern sowie
der gleichen Zahl von Ersatzmitgliedern besteht.

(2) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Beira-
tes sind vom Bundesminister für Unterricht und
Kunst jeweils auf die Dauer von drei Jahren zu
bestellen:

1. vier Mitglieder (Ersatzmitglieder) auf Vor-
schlag der Länder;

2. je ein Mitglied (Ersatzmitglied) auf Vorschlag
der repräsentativen Vereinigungen der Städte
und Gemeinden;

3. je ein Mitglied (Ersatzmitglied) auf Vorschlag
der Bundeskammer der gewerblichen Wirt-
schaft, der Präsidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern Österreichs, des Öster-
reichischen Arbeiterkammertages, der
römisch-katholischen Kirche und der evange-
lischen Kirche AB und HB in Österreich;

4. ein Mitglied (Ersatzmitglied) auf Vorschlag
der Bundeskonferenz der Kammern der freien
Berufe;

5. je ein Mitglied (Ersatzmitglied) auf Vorschlag
des Bundesministers für Finanzen und des
Bundesministers für Wissenschaft und For-
schung;

6. ein Mitglied (Ersatzmitglied) als Vertreter des
Bundesministeriums für Unterricht und
Kunst;

7. vier Mitglieder (Ersatzmitglieder) als Vertre-
ter der Bereiche der Künste. Bei der Bestel-
lung dieser Mitglieder (Ersatzmitglieder) ist
insbesondere auf Vorschläge von repräsentati-
ven Einrichtungen bzw. Organisationen aus
dem Bereiche der Künste Bedacht zu nehmen.
Der Bundesminister für Unterricht und Kunst
hat durch Verordnung zu bestimmen, welche
Einrichtungen bzw. Organisationen im Hin-
blick auf ihre Aufgaben, Zielsetzungen und
Mitglieder für die Bereiche der Künste als
repräsentativ anzusehen sind;

8. ein Mitglied (Ersatzmitglied) auf Vorschlag
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes.

(3) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst
hat den gemäß Abs. 1 und 2 eingerichteten Beirat
nach Maßgabe der Erfordernisse, jedoch minde-
stens jährlich einmal, einzuberufen. Zur Beschluß-
fähigkeit des Beirates ist die Anwesenheit von min-
destens der Hälfte seiner Mitglieder (Ersatzmitglie-
der) notwendig. Der Beirat faßt seine Beschlüsse
mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der Vorsitzende. Die Tätig-
keit der Mitglieder des Beirates ist ehrenamtlich.

§ 3. Die Einhebung und zwangsweise Einbrin-
gung sowie die Befreiung von dieser Abgabe obliegt
der Post- und Telegraphenverwaltung nach densel-
ben Vorschriften, die für die Rundfunkgebühr und
für das Programm-(Rundfunk-)Entgelt (§ 20 des
Bundesgesetzes vom 10. Juli 1974, BGBl. Nr. 397,
über die Aufgaben und die Einrichtung des Öster-
reichischen Rundfunks) gelten.

§4. Das Kunstförderungsbeitragsgesetz 1950,
BGBl. Nr. 131, in der Fassung des Bundesgesetzes
vom 21. Juni 1968, BGBl. Nr. 301, tritt außer Kraft.

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut:

1. hinsichtlich des § 1 Abs. 4 der Bundesminister
für Unterricht und Kunst und der Bundesmi-
nister für Wissenschaft und Forschung,
jeweils in dem dort bezeichneten Umfang;

2. hinsichtlich des § 2 der Bundesminister für
Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung;

3. hinsichtlich des § 1 Abs. 3 der Bundesminister
für Verkehr;

4. hinsichtlich des § 3 der Bundesminister für
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Verkehr;

5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für Finanzen.

Kirchschläger
Kreisky


